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Die Eingliederungsstitte «Brunau»

Lochkarten- und Biirofach-Schulungs-Zentrum fiir Behinderte, Ziirich

Im Frithjahr 1953 eroffnete die Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die
Volkswirtschaft (SAEB) im Schneeligut in Zirich eine
Anlehrstation, die der Ausbilduhg von Behinderten zu
Lochkartenstanzern diente. Anfang 1957 wurde diese
Lochkartenstation in eine spezielle Biirofach-Einglie-
derungsstiatte fir Infirme umgewandelt und erhielt
den Namen «Brunau». Prisident dieser Eingliederungs-
stdtte ist alt Bundesrat Stampfli. Bis zum Frihjahr
1960 wurden korperlich Behinderte ausgebildet. Nach-
dem es bereits gelungen war, Taubstumme an den
Maschinen auszubilden, begann die «Brunau» im Friih-
jahr 1960 mit erweitertem Maschinenpark (Auswert-
Aggregate) und unter der Leitung von Kurt Jung als
erste Institution der Welt auch Blinde mit diesen Ge-
raten vertraut zu machen. Herr Jung wurde durch
Zufall, als er noch als Lochkartenfachmann in einem
Bankbetrieb arbeitete, auf die Idee gefiihrt, dass diese
Arbeit auch von Blinden ausgefiihrt werden konnte,
und nach einem Vierteljahr eigener Versuche mit ver-
bundenen Augen wurde ein erster Versuch mit einem
vollig Blinden gemacht. Dieser zeigte so tiberraschende
Ergebnisse, dass zur Verwirklichung der Ausbildung
von Blinden an den Lochkartenmaschinen (Sorter,
Collator und Reproducer) geschritten werden konnte.
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Dies ist das erste Mal, dass ein blinder Mensch auf
diese Weise eingegliedert wird. Damit ist besonders

in der Blinden-Sozialarbeit ein neuer Weg beschrit-
ten

worden. Es ist hier ein neuer «Blindenberuf» im Wer-
den, der dem Blinden eine Arbeit gibt, die seinen Fé-
higkeiten gerecht wird und ihm die Genugtuung einer
selbstindigen Existenz verschafft.

Die Behinderten werden in dieser Schule theoretisch
und praktisch-fachlich ausgebildet. Durch Fachlehrer
des SKV werden die Schiiler und Schiilerinnen im Ma-
schinenschreiben (bis zur Beherrschung des Zehn-
finger-Systems unter Berticksichtigung der jeweiligen
Behinderung) geschult. Ausserdem werden sie in
Sprachlehre und allgemeiner Handelskunde unter-
richtet. Fachleute im Lochkartenwesen unterrichten
des weitern die Schiiler theoretisch. Diese Schulung
wird fur die taubstummen Schiiler durch sogenannte
«Theorie-Literatur» und flir die Blinden mittels Ton-
binder erginzt. Zu sagen ist, dass alle Behinderten
(sinnes- und orthopadisch Behinderte) zusammen un-
terrichtet werden, was zuerst in gewissen Kreisen als
unmoglich erachtet wurde. Doch die Praxis hat gezeigt,
dass der geh- und koérperlich Behinderte dem Blinden
und wiederum der Blinde dem andern Infirmen be-
hilflich sein kann. Die «Brunaus» ist wie ein Biirobe-
trieb organisiert und

vermetdet in ihrem ganzen Aufbau und Betrieb den
Schimmer der «Wohltditigkeit» alten Stiles,

dies besonders im Hinblick auf die Eingliederung der
Invaliden ins Erwerbsleben.

Mit dem Inkrafttreten der Eidg. Invalidenversicherung
kam auch eine grossziigige Erweiterung der «Brunau»
und ihrer Tatigkeit, dank der mietweisen Ueberlassung
samtlicher Rdume des Schneeli-Gutes durch die Stadt
Ziurich. Schul- und Pensionsgelder, Gonnerbeitrige
und Spenden sowie Service-Auftrige flr die Schulung
bilden die finanzielle Grundlage zur Gewdhrleistung
und Durchfithrung dieser grossen sozialen Aufgabe.
Jahrlich werden zirka 20—30 Behinderte in der Ein-
gliederungsstitte ausgebildet und nach Moglichkeit
direkt an entsprechende Arbeitsstellen vermittelt. Die
Infirmen werden durch die Invalidenversicherung (Re-
gionalstelle) eingewiesen, wobei sie zuerst bei der In-
validenversicherung Eignungstests ablegen miissen.
Praktische Tests werden vor Eintritt bei der «Brunau»
durchgefiihrt, und auf Grund des Berichtes der Lei-
tung der «Brunau» erfolgt die allfdllige Aufnahme-
Genehmigung durch die kantonale Invalidenversiche-
rungs-Kommission.

Die Dauer der Ausbildung betrigt, je nach Behin-
derungsart, 8—12 Monate.

Schul- und Pensionsgeld plus Bahnabonnement SBB
werden durch die Invalidenversicherung bezahlt. Die
Schiiler wohnen wéhrend der Woche im Heim (den
Schilerinnen steht ein eigenes Heim an der Lavater-
strasse zur Verfiigung unter einer Aufsichtsperson der



Schule fiir Soziale Arbeit), wo ihnen sehr schéne
Zweier- und Dreierzimmer, ein modern eingerichteter
Aufenthaltsraum mit Fernsehen und Radio, sowie ein
gemiitlicher Speisesaal zur Verfligung stehen. Sie wer-
den von Hauseltern betreut.
Ueber das Wochenende konnen die Schiiler zu ihren
Familienangehorigen zuriickkehren, was nach Ansicht
des Leiters der «Brunau» psychologisch wesentlich ist,
um die Leistungsfihigkeit der Infirmen wéihrend der
Schulung zu sichern.
Es ist zu hoffen und zu wiinschen, dass noch viele In-
firme, insbesondere Blinde, diese Schule besuchen
diirfen, was diese Menschen einer bestméglichen Exi-
stenz entgegenfiihrt. Unsere Bewunderung gebiihrt
dieser sozialen Leistung.
In diesem Zusammenhang sei hier noch auf einen be-
sonders dringenden

Wunsch von Eingliederungs-Fachleuten

hingewiesen. Die ungeheuerliche Entwicklung, in der
wir uns heute befinden, stellt alle Organe und Durch-
flihrungsstellen der Invalidenversicherung vor die
verantwortungsvolle Aufgabe, sich sofort mit den Pro-
blemen mneuer Eingliederungsmoglichkeiten zu befas-
sen; einesteils um die reichlich zur Verfiigung stehen-
den Mittel der Invalidenversicherung auch in diesem
Sinne zweckmissig fiir die Zukunft «anzulegen» und

Zur Osterspende Pro Infirmis

1960 war fir die private Gebrechlichenhilfe ein Jahr
des Ueberganges, das eine Fiille von Arbeit brachte.
Noch ist vieles im Fluss, und es wére verfriiht, nach
diesem einen Jahr in bezug auf die Aufgaben der
privaten Hilfswerke Schliisse auf lange Sicht ziehen
zu wollen. Eines aber steht fest: das neue Gesetz hat
keine Revolution ausgelost, denn der Boden war durch
die jahrzehntelange Arbeit, insbesondere der gemein-
niitzigen Hilfswerke fiir die Gebrechlichen, vorbereitet.
Die Invalidenversicherung hat vielmehr einen kraf-
tigen, wertvollen Impuls zur weiteren Evolution der
Hilfe fiir Behinderte gegeben. So werden die Aufgaben
von Pro Infirmis im laufenden Jahr sich aus denen
des vergangenen entwickeln.

Die Frage nach dem Zweck der Osterspende 1961 lasst
sich deshalb am besten mit ein paar Streiflichtern auf
die sachlichen und finanziellen Aufgaben des letzten
Jahres beantworten.

Im Vordergrund steht nach wie vor die individuelle
Beratung der Infirmen durch die Flrsorgestellen Pro
Infirmis. Trotz regionaler Verschiedenheiten ist im
ganzen die Zahl der Betreuten ungefidhr gleich ge-
blieben; einige der hiufigsten Anliegen der Klienten
von Pro Infirmis sind: Beratung bei der Wahl einer
Spezialklinik, eines Sonderschulheimes; Hilfe beim
Eintritt und bei Kontrollen; Beratung bei der Wahl
von Hilfsmitteln; finanzielle und fiirsorgerische WMit-
wirkung bei der Behandlung von Epilepsie; vortber-
gehende oder dauernde Plazierung von bildungsun-
fdhigen Kindern und pflegebediirftigen Erwachsenen;
flrsorgerische Betreuung geistig Behinderter; Hilfe
beim Verarbeiten &rztlicher Feststellungen; und seit
Anlaufen der IV héufig Erklarung der Bedeutung von
Versicherungsentscheiden. Allgemein gesprochen be-

Liebe Kollegen im Ruhestand!

Jedes Jahr, wenn wir im Mai zur Jahresversammlung
zusammenkommen, begegnet man mneuen Gesichtern,
und es fehlen einem alte, vertraute. Wir haben letzthin
im Vorstand des VSA dariiber gesprochen und es uns
zu einem Anliegen im mneuen Jahr werden lassen, dass
wir den Kontakt mit unseren Kollegen im Ruhestand
nicht verlieren wollen. Als Beauftragte des Vorstandes
mochte ich Sie nun bitten, mir mitzuteilen, ob Sie sich
fiir eine Zusammenkunft im Friihling, eventuell im
Mai, interessieren wiirden? Ich denke, um mir die Or-
ganisation etwas zu erleichtern, an ein Treffen in
Schaffhausen. Wir konnten eine Carfahrt irgendwohin
in unserem Kanton unternehmen, mit gemeinsamem
Mittagessen und gemiitlichem Beisammensein nachher.
Wer Freude und Interesse an einer solchen Zusammen-
kunft hat, soll mir bitte bis 30. Mdrz berichten.
Mit freundlichen Griissen

Maria Schlatter

Tochterinstitut Steig, Schaffhausen

andererseits um Schulungs- und Eingliederungs-Arbeit
den heutigen Erfordernissen der Stellenvermittlung
Behinderter anzupassen. HZR.

ginnt sich eine Zunahme komplexer, langwieriger Falle
abzuzeichnen.

Ein guter Kontakt zwischen den Hilfswerken fiir die
einzeinen Gebrechensgruppen ist fiir eine moglichst
umfassende, koordinierte Arbeit wichtig. Pro Infirmis
fordert ihn durch Beitridge aus Kartenspendemitteln
an ihre Fachverbidnde. Diese Hilfe ist nicht wegzu-
denken, da die IV solche generelle Aufgaben nur un-
wesentlich unterstiitzt.

Pro Infirmis war und ist ein Anliegen, die Gebrech-
lichenhilfe moglichst umfassend und gleichméssig zu
fordern. Da nun viele Heime und Anstalten IV-Be-
triebsbeitrage erhalten, sah Pro Infirmis von solchen
an sie ab, um die freiwerdenden Mittel gezielt einzu-
setzen. Ein Teil der Kartenspendegelder diente deshalb
1960 dazu, bestimmte Anliegen verschiedener Institu-
tionen durch einmalige Beitrige zu fordern, zum Bei-
spiel die Erneuerung des Kinderhauses der Schweize-
rischen Anstalt fiir Epileptische, den Ausbau eines
Wohn- und Arbeitsheimes flir korperlich Schwerbe-
hinderte, die Neugestaltung von zwei grossen ortho-
péadischen Spezialkliniken. Die IV trdgt bekanntlich
nur einen Prozentsatz an die Kosten von Bauvorhaben
und kann nur ihr in wesentlichem Umfang dienende
Einrichtungen berticksichtigen.

Schliesslich sei nicht vergessen, dass bestimmte Kate-
gorien von Gebrechlichenheimen, zum Beispiel Alters-
heime sowie sdmtliche Anstalten fiir Schwererziehbare
keinen Anspruch an die IV geltend machen konnen.
Ihnen gewédhrt Pro Infirmis aus der Kartenspende
einen allerdings leider sehr bescheidenen Betriebs-
beitrag.

Der Osterspende Pro Infirmis sei ein voller Erfolg be-
schieden!

-~
-3



	Die Eingliederungsstätte "Brunau" : Lochkarten- und Bürofach-Schulung-Zentrum für Behinderte, Zürich

